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Rui Gomes 

Möglichkeiten und Herausforde-
rungen der Menschenrechtsbildung 
in der Jugendarbeit 
Die Erfahrungen  des Europarates1 

„Die Bildung muss auf  die volle Entfaltung  der menschlichen 
Persönlichkeit und auf  die Stärkung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten  gerichtet sein." 

(Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) 
Zusammenfassung:  Der Autor beschreibt das Programm 

zur Menschenrechtsbildung  des Europarats  als Quer-
schnittsaufgabe.  Er konzentriert  sich in diesem Artikel  auf 
die Darstellung  der  besonderen  Aktivitäten  der  Menschen-
rechtsbildung  in der  außerschulischen Jugendarbeit  (seit 
2000). Dabei lässt er an verschiedenen  Stellen  seine prakti-
schen Erfahrungen  und Erkenntnisse  aus der  Arbeit mit Ju-
gendlichen  und jungen Erwachsenen einfließen.  Er charakte-
risiert  die Grundlagen  der  Menschenrechtsbildungsarbeit 
des Europarats  anhand von ,COMPASS',  einem Handbuch 
und Jugendbildungsprogramm  zur Menschenrechtsbildung2 

Menschenrechtsbildung im Europarat 
Es überrascht nicht, dass der Europarat, als internationale 

Organisation, die sich der Förderung von Menschenrechten, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verschrieben hat, 
Menschenrechtsbildung mit ins Zentrum seiner Maßnahmen 
und Aktivitäten stellt. Die Arbeit des Europarates geht auf  die 
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und an-
dere Rechtsinstrumente zurück, die geschaffen  wurden, um 
neue Standards zur Förderung und Sicherung der Menschen-
rechte zu setzen, wie die Europäische Sozialcharta und das 
Übereinkommen zur Verhütung von Folter und erniedrigen-
der Behandlung. Der Europarat entwickelt rechtliche Instru-
mente und nachprüfbare  Menschenrechtsstandards, von 
denen der Europäische Gerichtshof  für  Menschenrechte 
sicherlich das bekannteste und anerkannteste Instrument ist. 
Die Sorge um die rechtliche Dimension der Menschenrechte 
und um die Wirksamkeit der in den Rechtsinstrumenten ga-
rantierten Rechte hat auch die praktische Arbeit und das Ver-
ständnis der Menschenrechtsbildung geprägt. Der Europarat 
hat sich durch seine Generaldirektion für  Menschenrechte 

darauf  konzentriert, ein allgemeines Bewusstsein für  die Men-
schenrechte zu fördern  und in spezifischen  Programmen aus-
gewählte Berufsgruppen,  wie etwa die juristischen Berufe 
oder die Polizei, weiterzubilden. Damit richtete sich die Arbeit 
fast  ausschließlich auf  den formalen  Bildungssektor, etwa 
durch Fortbildungsprogramme für  Lehrkräfte  oder auf  Projek-
te, wie dem zur Erziehung zu einer demokratischen Staatsbür-
gerschaft. 

Die Förderung der Menschenrechte und einer menschen-
rechtsbezogenen Bildungsarbeit fällt  im Wesentlichen in den 
Zuständigkeitsbereich nationaler und regionaler Behörden, 
vor allem für  den Bereich der formalen  Bildung. In der Konse-
quenz richtet sich die einzige Empfehlung  des Minister-
komitees zur Menschenrechtsbildung [Nr. R (85)] an die Ver-
mittlung und das Erlernen von Menschenrechtsinhalten in 
Schulen. Dabei wurden der außerschulische Sektor sowie die 
besondere Rolle der Jugendarbeit nahezu ignoriert. Jugendli-
che und junge Erwachsene sind erst seit kurzem eine beson-
dere Zielgruppe der Menschenrechtsbildung des Europarates. 
Jedoch fließt  die Förderung eines Bewusstseins für  Menschen-
rechte und ihre Beachtung seit langem auch in andere Pro-
gramme ein; als eine horizontale Dimension, die alle Aktivitä-
ten des Europarates gestalten und inspirieren soll. Dies gilt 
auch für  die jugendpolitischen Maßnahmen und Program-
men der Direktion für  Jugend und Sport. 

Menschenrechte und Menschenrechtsbildung dienen oft 
als Grundlage für  Wertorientierungen, und als politischer 
Rahmen für  eine Vielzahl von Aktivitäten und Projekten, die 
von den Europäischen Jugendzentren veranstaltet oder vom 
Europäischen Jugendwerk gefördert  werden. Das Spektrum 
reicht hier von Trainingskursen bis zu Sommerlagern, vom 
Jugendaustausch bis hin zur Schaffung  eines Jugendnetzwer-
kes. 

Auch in der praktischen Jugendarbeit, die von Nichtregie-
rungsorganisationen und Lehrkräften  überall in Europa ge-
leistet wird, finden  sich Ansätze zur Menschenrechtsbildung, 
d.h. Aktivitäten, deren Ziel bzw. deren Wert in der Förderung 
eines Bewusstseins über die Menschenwürde liegt. Die meis-
ten dieser Aktivitäten richten sich an ausgewählte Jugend-



gruppen (Studierende, Gruppen besonders benachteiligter 
Personen, junge Frauen usw.). Sie verwenden spezifische  Bil-
dungs- oder politische Ansätze, bzw. konzentrieren sich auf 
ein bestimmtes Thema, das für  die Mitglieder der Gruppe oder 
ihre Gemeinschaft  von besonderem Interesse ist (Bildung, 
Umwelt, Frieden, Demokratie usw.). Dabei sollte jedoch 
Menschenrechtsbildung nicht als unsichtbares (implizites) 
Ziel in den Jugendprogrammen untergehen, sondern explizit 
hervorgehoben und thematisiert werden. Dies gilt auch für 
die Jugendprogramme der Europäischen Kommission. Ob-
wohl Ziele und erzieherische Wertvorstellungen zahlreiche 
Bezüge zu den Menschenrechten aufweisen,  gibt es nur we-
nige Hinweise auf  eine Menschenrechtsbildung als solche. 
Einige Nationalagenturen haben offensichtlich  eine sehr ein-
geschränkte Sichtweise von Projekten zur Menschenrechts-
bildung, was in der Vergangenheit dazu geführt  hat, dass sie 
Projekte, die sich spezifisch  mit Menschenrechtsbildung aus-
einandersetzen, ausschlössen oder von ihnen abrieten. Der 
Unterschied zwischen einem impliziten und einem expliziten 
Ansatz bei der Menschenrechtsbildung ist jedoch weit mehr 
als Wortklauberei. Auch wenn es stimmt, dass ,wir doch alle 
dieselben Ziele verfolgen'  (eine Aussage, die immer wieder 
von Jugendarbeiter/innen und Lehrkräften  zu hören ist), wis-
sen wir, dass nur ein expliziter Ansatz jungen Menschen er-
möglicht, den Lernprozess, in den sie eingebunden sind, zu 
verstehen und an ihm teilzuhaben, ihn möglicherweise sogar 
selbst zu kontrollieren. 

Bedeutung sind, aus einer globalen Menschenrechtsperspek-
tive heraus verstehen, die ihre eigene Wirklichkeit mit ein-
schließt. 

Erste Erfahrungen  aus dieser Arbeit zeigen, dass viele jun-
ge Menschen Menschenrechtsbildung als ein besonderes 
Arbeitsgebiet verstehen, das detaillierte Kenntnisse des Völ-
ker- und Verfassungsrechts  verlangt. Weit verbreitet scheint 
auch die Auffassung,  dass ein allgemeines, wenn auch 
teilweise recht vages Bewusstsein für  die Menschenrechte 
ausreicht. Die Auffassung,  dass Menschenrechte in erster 
Linie bürgerliche und politische seien, trägt überdies zu einer 
,relativen Zufriedenheit'  und Apathie bei. In den letzten Jah-
ren zeichnet sich zudem eine Tendenz ab, Verstöße gegen 
soziale und wirtschaftliche  Menschenrechte als ,unvermeid-
lich' zu akzeptieren. Ein besonderer Schwerpunkt des Jugend-
programms liegt daher in der Unteilbarkeit der Menschen-
rechte, wobei die globalen und lokalen Dimensionen der Men-
schenrechte in Beziehung zueinander gesetzt werden. Eine 
,europäische' Wirklichkeit umfasst  zahlreiche länderspezifi-
sche Unterschiede. Verallgemeinerungen sind schwierig und 
riskant, da die besonderen Bedürfnisse  und Realitäten von 
der nationalen bis hin zur lokalen Ebene berücksichtigt wer-
den müssen. Anatoli Azarow hat einige dieser Unterschiede 
auf  interessante Weise beschrieben, indem er erklärte, in 
Westeuropa kümmere man sich um Minderheitenrechte, wäh-
rend man in Osteuropa vor allem dafür  kämpfe,  dass die Men-
schenrechte der Mehrheit anerkannt und beachtet werden. 

Jugendprogramme zur 
Menschenrechtsbildung 

Menschenrechtsbildung wird innerhalb der Organe des 
Europarates erst seit Kurzem als ein wichtiges Element der 
Jugendarbeit anerkannt, das einen inhärenten Wert hat und 
es verdient, beim Namen genannt zu werden. Das von der 
Direktion für  Jugend und Sport des Europarates im Jahr 2000 
aufgelegte  Jugendprogramm zur Menschenrechtsbildung hat 
dazu beigetragen, Menschenrechte in den Alltag der Jugend-
arbeit einfließen  zu lassen. Es ist ein vorsichtiger, aber ent-
schlossener erster Versuch, Menschenrechtsbildung für 
Jugendarbeiter, Jugendbetreuer/innen und Lehrkräfte,  die mit 
jungen Menschen vor allem im außerschulischen Bereich ar-
beiten, zugänglich und attraktiv zu machen. Es richtet sich 
nicht ausschließlich an diejenigen, die bereits erfahren,  aktiv 
und motiviert sind, sondern es geht darum, Menschenrechte 
und Menschenrechtsbildung systematisch zu einem Teil der 
Wirklichkeit junger Menschen werden zu lassen. Dies ist kei-
ne leichte Aufgabe.  Viele junge Menschen in Europa wach-
sen heute mit dem Eindruck auf,  dass ihre grundlegenden 
Menschenrechte nicht verletzt werden, bzw. dass die Bedro-
hung ihrer Menschenrechte relativ ist, verglichen mit der 
Wirklichkeit in anderen Ländern. Je reicher und ,entwickelter' 
ein Land ist, desto schwieriger scheint es, mit jungen Men-
schen über Menschenrechte zu reden, insbesondere in Be-
zug auf  ihre eigene lokale oder nationale Wirklichkeit. Ein Ziel 
des Programms war es daher, Menschenrechtsbildung in die 
vorderste Linie zu rücken und junge Menschen zu befähigen 
und derart auszubilden, dass sie die Themen, die für  sie von 

Zur Eingrenzung und Definition  der 
Menschenrechtsbildung des 
Europarats 

Es gibt viele verschiedene Definitionen  für  Menschen-
rechtsbildung und ebenso viele Unterschiede in Theorie und 
Praxis. Allen gemein ist, dass es um das Bewusstsein für  die 
eigenen Rechte und die Rechte der Anderen geht. Einige le-
gen Wert auf  konkrete Kenntnisse der Mechanismen, mit de-
nen die eigenen Rechte eingefordert  bzw. Verstöße gegen sie 
verhindert werden können; andere wiederum betonen den 
Prozess der persönlichen Befähigung  und Emanzipation (Ler-
nen durch  Menschenrechte). Viele erheben den Anspruch, 
dass der transformative  Charakter der Menschenrechtsbildung 
vorausgesetzt werden müsse, dabei ist der Prozess ebenso 
wichtig wie der Inhalt, denn nur so werden Menschen ihre 
Erfahrungen  verstehen und ihr Leben in die Hand nehmen. 

Das Jugendprogramm zur Menschenrechtsbildung des 
Europarats verwendet eine weitgefasste  Definition,  welche 
die zahlreichen Formen und Ausdrucksweisen der außer-
schulischen Bildung für  junge Menschen mit einbezieht. Sie 
setzt voraus, dass Menschenrechtsbildung umfassend  in die 
Bildungspraktiken einzubinden ist und nicht als eine neue, 
eigene ,Disziplin' separat unterrichtet wird. Menschenrechts-
bildung umfasst  Bildungsprogramme und -aktivitäten, die sich 
darauf  konzentrieren, Gleichstellung in Bezug auf  die Men-
schenwürde zu fördern.  Dieser Bezug zur gleichen Würde 
aller Menschen stellt die notwendige Verbindung zu den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 



dar - alle Menschen  sind frei  und gleich an Würde  und Rech-
ten geboren - , während er gleichzeitig auf  die Notwendigkeit 
verweist, über die formale  Gleichstellung hinauszugehen und 
die Voraussetzungen für  einen wirksamen Zugang zu Men-
schenrechten zu berücksichtigen. Gleichstellung trotz Unte-
rschiedlichkeit und Unterschiede in der Gleichstellung sind 
die Schlüsselvoraussetzungen für  eine Menschenrechts-
bildung und für  interkulturelles Lernen. Grundsätze und Pra-
xis interkulturellen Lernens gewinnen an Wert und Bedeu-
tung, wenn sie in einen Rahmen eingebunden werden, der 
wiederum selbst in den Menschenrechten und in der Men-
schenrechtsbildung verankert ist. Gemeinsame Werte sind kein 
abstraktes Konzept oder eine Erfindung  von Lehrkräften  und 
Bildungsfachleuten:  Egal, wo junge Menschen sind, es gibt 
immer Rechte und mit ihnen verbundene Werte. In Zeiten, in 
denen kultureller Relativismus und ein ,Kampf  der Kulturen' 
sich gegen gemeinsame Errungenschaften  der Menschheit 
durchzusetzen scheinen, ist es wichtig, sich die Menschen-
rechte als gemeinsame Grundlage unserer Arbeit ins Gedächt-
nis zu rufen,  ohne Komplexe und ohne Naivität. 

Universalität und Unteilbarkeit 
Die Einsicht, dass Menschen, die in extremer Armut leben 

und Kinder, die Hunger leiden, ebenso politische Gefangene 
sind, wie Menschen die in Todeszellen sitzen, hat sich in der 
internationalen Menschenrechtsdiskussion noch lange nicht 
durchgesetzt. Für ein Verständnis von unteilbaren und inter-
dependenten Menschenrechten ist diese Einsicht jedoch von 

unschätzbarem Wert. Für junge Men-
schen im heutigen Europa ist dieser 
Ausgangspunkt aus zwei Gründen 
von besonderer Bedeutung: erstens 
für  die Auffassung,  dass Menschen-
rechte in erster Linie bürgerliche und 
politische Rechte sind und zweitens 
im Hinblick auf  die Annahme, dass 
diese Rechte in Europa heute nicht 
wirklich bedroht sind. 

Die Tatsache, dass der Europarat 
inzwischen aus 46 Mitgliedstaaten 
besteht, gilt vielen als offizieller  Be-
weis dafür,  dass Menschenrechte in 
Europa im Allgemeinen beachtet wer-
den. Die ,wirkliche' Bedrohung für  die 
Menschenrechte geht nach dieser 
Auffassung  von Terroristen und Grup-
pen aus, die nicht ,unsere' demokrati-
schen Werte teilen. Zweifellos  ist Ter-
rorismus eine große Bedrohung für 
die Menschenrechte, für  Demokratie 
und Frieden, und die von ihm ausge-
hende Gefahr  darf  nicht unterschätzt 
werden. Es beunruhigt jedoch zu se-
hen, dass die ersten Opfer  des Terro-
rismus Rechtsstaatlichkeit, die Ach-
tung der Vielfalt  und die Unschulds-

vermutung sein können. Der Kampf  gegen den Terrorismus 
sollte unter Achtung der Menschenrechte geführt  werden; 
anderenfalls  ist er zum Scheitern verurteilt. Menschen-
rechtsbildung muss einen entscheidenden Beitrag dazu leis-
ten, die Schäden zu beheben, die dem universellen Bewusst-
sein für  grundlegende Menschenrechte zugefügt  wurden. 

Abgesehen vom Terrorismus halten viele junge Menschen 
in Europa Menschenrechtsverletzungen für  eine Ausnahme 
und für  das Ergebnis von Fehlverhalten einzelner Staats-
bediensteter. Ohne eines naiven Optimismus verdächtigt zu 
werden, sollte man erwarten können, dass in einer demokrati-
schen Gesellschaft  Verstöße gegen die Menschenrechte durch 
staatliche Behörden von den Medien und den Obersten Ge-
richten bis hin zum Europäischen Gerichtshof  für  Menschen-
rechte angezeigt und verurteilt werden. Sogar in den Staaten, 
die laut Berichten von Amnesty International oder Human 
Rights Watch eine nicht so klare Menschenrechtslage auf-
weisen, ist die Überzeugung verbreitet, dass Menschenrechts-
verletzungen sich in einem ,akzeptablen Rahmen' halten wer-
den. Das Tolerieren von Verstößen, die für  viele Menschen 
Verfahrens-  oder Formverletzungen zu sein scheinen, ist alar-
mierend und kritisch. Schließlich ist die Verletzung eines Men-
schenrechts gleichbedeutend mit der Verletzung aller Men-
schenrechte. 

Unteilbarkeit und Universalität sind die beiden höchst kon-
trovers diskutierten Prinzipien der Menschenrechte. Prinzipi-
en müssen in der Wirklichkeit ihre Gültigkeit unter Beweis 
stellen und durch sie bestätigt werden. Sie müssen gleichzei-
tig über die zu einem bestimmten Zeitpunkt festgesetzte  An-
wendung hinaus gültig sein. Europa ist heute kaum vorstell-



bar, ohne eine Verpflichtung  gegenüber den Menschenrech-
ten, einschließlich der Entwicklung eines sozialen Zusammen-
haltes auf  Ebene der Europäischen Union. Der Begriff  der 
Gleichstellung im Hinblick auf  die Würde des Menschen soll-
te Hand in Hand mit dem Begriff  der Solidarität gehen. Das 
erste Menschenrecht ist das Recht, ein Mensch zu sein. 

Menschenrechtsbildung: Eine Chance 
für  die praktische Jugendarbeit 

Menschenrechtsbildung ist von unschätzbarem Wert für 
die Gestaltung einer pro-aktiven zivilgesellschaftlichen  Teil-
habe sowie einer europäischen Dimension der Staatsbürger-
schaft.  Diejenigen, die in der außerschulischen Jugendarbeit 
tätig sind, sollten die Entwicklung, Praxis und die Herausfor-
derungen der Menschenrechte berücksichtigen im Hinblick 
auf  ihre Universalität, ihre Unteilbarkeit und ihre Unveräußer-
lichkeit und im Hinblick darauf,  was sie für  junge Menschen 
heutzutage bedeuten. Dies sollte nicht nur als eine morali-
sche Aufgabe  oder Verpflichtung  gesehen werden, sondern 
vielmehr als eine Chance, die Praxis und den Horizont der 
Jugendbildung zu erweitern. 
Die Bedeutung  der  Menschenrechte  für  junge 
Menschen 

Trotz der Hinweise auf  Apathie und gelegentliches Desin-
teresse an Menschenrechten, sind Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Menschenrechte wichtig, und sie engagie-
ren sich für  ihren Schutz. Zwar macht sich dieses Engage-
ment oft  an einem einzelnen Thema fest;  gleichwohl ist dies 
die Grundlage für  eine breitere Mitwirkung und ein entspre-
chendes Bewusstsein. Diejenigen, die mit jungen Menschen 
pädagogisch arbeiten, sollten über entsprechende Kompe-
tenzen für  die Einbindung und aktive Partizipation junger 
Menschen verfügen,  und wissen welche Begleitung sie auf 
dem Weg von spezifischen  zu allgemeinen Fragen benötigen, 
die sie dabei unterstützen kann, den globalen Rahmen zu se-
hen. 
Von  Diskriminierung  bis Globalisierung: 
Universelle  Menschenrechte  für  alle Menschen 

Dass es schwierig sei, mit jungen Menschen über Politik zu 
reden, ist eines der Klischees der Jugendarbeit: junge Men-
schen interessieren sich angeblich nicht für  Politik und oft 
zögern Ausbilder/innen und Lehrkräfte,  eine ,politische' De-
batte zu eröffnen  - entweder weil sie selbst nicht vorbereitet 
sind oder aufgrund  ihres Berufsethos.  Allerdings würden die 
meisten zustimmen, dass es nicht möglich ist, Strategien für 
die persönliche Befähigung  zu entwickeln ohne ein Bewusst-
sein für  die Strukturen der Interaktion und Organisation von 
Machtbeziehungen in der Gesellschaft  zu thematisieren. 
Menschenrechtsbildung kann hier ansetzen, denn sie gibt 
den pädagogisch Arbeitenden eine Möglichkeiten an die 
Hand, soziale und kritische Fragen anzusprechen - von Dis-
kriminierung bis zur Globalisierung -, ohne dabei auf  Kon-
frontation  zu zielen, didaktisch oder parteiisch zu sein: Nicht, 
weil Menschenrechtsfragen  nicht politisch sind - sie sind es! 

-, sondern weil sie alle betreffen,  auch wenn jede/r eine ande-
re Meinung hat. 

Bei der Menschenrechtsbildung - wenn sie wirklich ernst 
genommen wird - geht es um mehr, als nur darum, zukünftig 
gute, gesetzestreue und verantwortungsbewusste Bürger/ 
innen heranzuziehen. Ihr Ausgangspunkt, d.h. gemeinsame 
universelle Rechte für  alle, ist aber wahrscheinlich die bedeu-
tendste Botschaft  der Programme: meine Rechte kann ich am 
besten dadurch schützen, indem ich die Rechte anderer för-
dere. 

Freiheit  - Gleichheit  - Solidarität:  Zur 
Förderung  von Grundwerten  in der 
Menschenrechtsbildung  und der  interkulturellen 
Pädagogik 

Es ist fraglich,  ob es Werte gibt, die der gesamten Mensch-
heit gemein sind, insbesondere, welche Werte dies sind und 
wie sie sich manifestieren.  Menschenrechte an sich, auch 
wenn sie für  alle gelten, sind kein gemeinsamer Wertekanon, 
da es sich bei ihnen eher um moralische Prinzipien handelt, 
die ihren Niederschlag im Gesetz gefunden  haben. Menschen-
rechte sind jedoch Ausdruck einer Vereinbarung über Ver-
pflichtungen  und Bestrebungen für  die Menschheit, die 
Grundwerte wie Gleichstellung, Nichtdiskriminierung, Freiheit, 
Solidarität und Verantwortung widerspiegeln. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, sie zu fördern,  bekannt zu machen 
und dafür  zu sorgen, dass sie beachtet werden. Innerhalb 
jedes einzelnen Bereichs, beispielsweise der sozialen Rechte 
oder der Rechte von Kindern, sind sie der positive Ausdruck 
von Werten, die eine Allgemeingültigkeit anstreben. Auch 
wenn sie nicht frei  von Kritik sind - wir wissen, dass 
Menschenrechtsinstrumente auch das Ergebnis harter diplo-
matischer Verhandlungen sind - sind sie doch diejenigen 
Normen, die die größte Zustimmung erhalten haben; im Hin-
blick auf  ihre Anwendung auf  Staaten und den Einzelnen. 
Man mag Bedauern oder Wut empfinden  über die Art und 
Weise, in der einige Staaten immer noch die Todesstrafe  voll-
strecken oder über Ausbeutung durch Kinderarbeit in ande-
ren Staaten; was unserem Ärger aber Legitimität verleiht ist 
die Tatsache, dass dieses Verhalten dafür  steht, dass Men-
schen ihrer Würde beraubt werden. Und dies ist eine Bedro-
hung für  eine Kultur der Menschenrechte, von der wir über-
zeugt sind, dass sie nicht ausschließlich für  uns, sondern für 
alle gilt. 

Von besonderer Bedeutung und Relevanz ist dieser Werte-
kanon für  interkulturelles Lernen. Menschen unterscheiden 
sich nicht nur durch ihre Kultur, sie ähneln sich auch grund-
legend in ihren Bestrebungen und ihren Rechten. Die Sicher-
stellung von Gleichstellung und Vielfalt  ist ein Ziel, das nur 
durch das Verständnis für  das grundlegende Recht auf  Men-
schenwürde erreicht werden kann. Hier gibt es keine kulturel-
le Relativität, auch wenn darüber gestritten, debattiert und 
diskutiert werden muss. Menschenrechte sind kein Dogma, 
und sie können per definitionem  niemandem aufgezwungen 
werden. 



Menschenrechtsbildung  als pro-aktive  Förderung 
zivilgesellschaftlicher  Partizipation 

Die Grundsätze interkulturellen Lernens und der Nichtdis-
kriminierung sind von wesentlicher Bedeutung für  eine Vertie-
fung  des europäischen Integrationsprozesses, insbesondere 
dadurch, dass sie die Menschen Europas zu aktiven Teilneh-

menden an diesen Prozessen machen. Was die Förderung der 
Menschenrechte in den Mitgliedstaaten und in der Welt an-
geht, so richten sich hohe Erwartungen an die europäischen 
Institutionen. Das Bewusstsein für  die vorhandenen Men-
schenrechte als gemeinsames Gut aller Menschen Europas 
ist von größter Bedeutung für  die Zerstreuung von Ängsten 
und unterschiedlichen Arten von Phobien, die die Gestaltung 
Europas hervorruft.  Eine der im Zusammenhang mit der fort-

Wissen und Verständnis 
• Schlüsselkonzepte wie: Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenwürde, Nichtdiskriminie-

rung, Demokratie, Universalität, Rechte, Verantwortlichkeiten, gegenseitige Abhängigkeiten 
und Solidarität; 

• der Gedanke, dass Menschenrechte einen Rahmen schaffen  für die Aushandlung von und die 
Einigung über Verhaltensnormen in der Familie, in der Schule, der Gemeinschaft und der Welt; 

• die Rolle der Menschenrechte und ihre zurückliegende und zukünftige Dimension im eigenen 
Leben, im Leben von Gemeinschaften und im Leben anderer Menschen überall auf der Welt; 

• der Unterschied zwischen bürgerlichen/politischen und sozialen/wirtschaftlichen und kulturellen 
Rechten; 

• unterschiedliche Möglichkeiten, Menschenrechte in verschiedenen Gesellschaften und in un-
terschiedlichen Gruppen in der selben Gesellschaft zu betrachten und zu erfahren und ver-
schiedene Ursprünge der Legitimität, einschließlich religiöser, moralischer und rechtlicher Ur-
sprünge zu sehen; 

• soziale Veränderungen, historische Ereignisse und Gründe, die zu einer Anerkennung der 
Menschenrechte geführt haben; 

• wichtigste internationale Instrumente, die der Durchsetzung des Menschenrechtsschutzes die-
nen - wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Konven-
tion der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, die Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

• lokale, nationale und internationale Gremien, Nichtregierungsorganisationen und Einzelperso-
nen, die sich für die Unterstützung und den Schutz der Menschenrechte einsetzen. 

Fähigkeiten 
• Aktives Zuhören und Kommunizieren: in der Lage sein, unterschiedlichen Ansichten zuzuhö-

ren, die eigenen Rechte und die anderer Menschen zu vertreten; 
• kritisches Denken: einschlägige Informationen finden, Beweise kritisch bewerten, sich vorge-

fasster Meinungen und Vorurteile bewusst sein, Formen der Manipulation erkennen und Ent-
scheidungen auf der Grundlage vernünftigen Ermessens fällen; 

• in der Lage sein, mit anderen kooperativ zusammenzuarbeiten und Konflikte positiv anzuge-
hen; 

• in der Lage sein, in sozialen Gruppen mitzuwirken und sie zu organisieren; 
• aktiv werden, um Menschenrechte lokal und weltweit zu fördern  und zu sichern. 

Einstellungen und Werte 
• Verantwortungsgefühl  für eigenes Handeln, ernsthaftes Engagement für persönliche Weiter-

entwicklung und sozialen Wandel; 
• Neugier, Unvoreingenommenheit und Aufgeschlossenheit für Vielfalt; 
• Einfühlungsvermögen und Solidarität mit anderen und die Verpflichtung, diejenigen zu unter-

stützen, deren Menschenrechte bedroht sind; 
• ein Gefühl für Menschenwürde, für Selbstwert und den Wert der Anderen, ungeachtet sozialer, 

kultureller, sprachlicher oder religiöser Unterschiede; 
• ein Gefühl für Gerechtigkeit, der Wunsch, sich für die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Ach-

tung der Vielfalt einzusetzen. 
Abb. 1: Lernen über, für und durch Menschenrechte: Fertigkeiten und Kompetenzen der Menschenrechtsbildung 
(nach COMPASS - Handbuch zur Menschenrechtsbildung; Council of Europe Publishing 2002) 



schreitenden Erweiterung der Europäischen Union sehr häu-
fig  geäußerte Sorge ist stets die der Wahrung der sozialen 
und der Menschenrechtsstandards, was auch die Sorge über 
ein ,Sozialdumping' und das Messen mit zweierlei Maß ein-
schließt - insbesondere in Bezug auf  die Menschenrechte. 
Diese Sorge betrifft  natürlich auch den Europarat. Der univer-
selle Charakter der Menschenrechte schafft  nicht nur gemein-
same Normen für  alle Menschen in Europa; er sollte ebenfalls 
einen Beitrag dazu leisten, die Befürchtungen  in Bezug auf  eu-
rozentristische Formen des Ethnozentrismus zu zerstreuen. 
Kooperation  und Zusammenarbeit  in der 
Menschenrechtsbildung 

Menschenrechtsbildung beschränkt sich nicht auf  die Ar-
beit mit jungen Menschen. Aktivitäten im Rahmen der 
Menschenrechtsbildung sollten eine Möglichkeit bieten, 
Menschenrechtsorganisationen, Minderheitengruppen, zivil-
gesellschaftliche  Organisationen und lokale Institutionen ein-
zubeziehen, vor allem dann, wenn sie sich mit spezifischen 
und lokalen Menschenrechtsfragen  befassen.  Auch wenn 
Menschenrechtsbildung am besten außerhalb des formalen 
Bildungssektors praktiziert werden kann, sollte es möglich 
sein, schulische Partner mit einzubeziehen, ob es sich nun um 
Lehrkräfte,  Schüler/innen- oder Elternvertretungen etc. han-
delt. Für die Jugendarbeit kann dies zu einem offensichtli-
chen Mehrwert werden, denn institutionelle Zusammenarbeit 
mit anderen erhöht oftmals  die Chancen auf  Erfolg  und Aner-
kennung für  den Wert der Jugendarbeit an sich. 

Entfaltung  persönlicher  und sozialer Fähigkeiten 
bei jungen Menschen 

Die wesentlichen Merkmale von Menschenrechtsbildung, 
d.h. Lernen über, für  und durch Menschenrechte, sind eng 
miteinander verbunden und schöpfen  wesentlich aus den 
Erfahrungen  außerschulischer Bildung, exemplarischen und 
gruppenpädagogischen Lernens. Eine der Grundvorausset-
zungen für  den Erfolg  von Menschenrechtsbildung liegt darin, 
die Anliegen, Realitäten und Interessen junger Menschen 
selbst als Ausgangspunkt zu nehmen und aus ihnen zu schöp-
fen.  Die Lernenden sollten Menschenrechte nicht als eine 
Sammlung von Expertenwissen vermittelt bekommen, wie es 
häufig  beim schulischen Lernen der Fall ist. Das Hauptziel der 
Menschenrechtspädagogik ist die „Autonomie der Lernen-
den, auf  der Grundlage ihrer objektiven Wirklichkeit, eigene 
Ideen zu Menschenrechten zu entwickeln" (vgl. ARRCHRE 
1995). Die Autor/innen von COMPASS, dem Handbuch für 
Menschenrechtsbildung mit Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, haben folgende  Bereiche identifiziert,  zu deren 
Entwicklung die Menschenrechtsbildung bei jungen Men-
schen beiträgt (siehe Abb. 1). 

Dass nur wenige dieser Bereiche ausschließlich in die 
Menschenrechtsbildung gehören, ist leicht zu erkennen; auch 
in anderen Bildungsprozessen und Kontexten werden sie 
unterstützt und gefordert.  Klar ist jedoch, dass kompetente, 
motivierte und engagierte pädagogische Mitarbeiter/innen 
und Jugendbetreuer/innen gebraucht werden, um das vor-
handene Potential vollständig zu nutzen. Das Jugendpro-
gramm zur Menschenrechtsbildung hat Anstrengungen un-

ternommen, um diesen Erfordernissen  Rechnung zu tragen, 
indem es Bildungsmaterialien bereitstellt und Trainingskurse 
für  Multiplikator/innen in der Menschenrechtsbildung aus-
arbeitet. Die ersten Ergebnisse zeigen sich, und die Vielzahl 
von Rückmeldung aus Jugendorganisationen und anderen 
Nichtregierungsorganisationen, die offensichtlich  das Poten-
tial der Menschenrechtsbildung erkannt haben, stellt die größ-
te Ermutigung dar. 

Ein besonderer Aspekt des Programms des Europarats ist 
der, dass es von einer zwischenstaatlichen Organisation initi-
iert und von dort aus auf  nationaler Ebene gefördert  wurde. 
Dieser Ansatz kann durchaus kritisiert werden: Ein Ansatz 
von unten nach oben wäre unter Umständen besser und ent-
spräche auch eher den Grundsätzen der Menschenrechts-
bildung. Die Realität zeigt jedoch, dass die institutionelle 
Unterstützung durch den Europarat als Initialzündung häufig 
von entscheidender Bedeutung ist und den Organisatoren 
vor Ort Glaubwürdigkeit verleiht. Danach sind diese eher in 
der Lage, die Arbeit selbstständig fortzusetzen.  Hervorzuhe-
ben ist dieser Umstand deshalb, weil er zeigt, welche Rolle 
internationale Organisationen spielen können: sie unterstüt-
zen, initiieren und schaffen  Anerkennung und Legitimität, wo 
immer es erforderlich  und relevant ist. 
Anmerkungen 
1 Dieser Artikel geht zurück auf  einen Beitrag in: Ollen. H., Lauritzen, 
R, Hrsg., Jugendarbeit und Jugendpolitik in Europa. Band 6 Schriften 
des Instituts für  angewandte Kommunikationsforschung  (IKAB). VS 
Verlag für  Sozialwissenschaften.  1. Aullage Wiesbaden 2004. Er wurde 
die hier vorliegende Publikation gründlich überarbeitet. 
2 COMPASS, das Handbuch zur Menschenrechtsbildung wird zur Zeit 
vom Deutschen Institut für  Menschenrechte übersetzt. Über die Be-
reitstellung des Handbuchs und sich anschließende Seminare für  Multi-
plikator/innen finden  sich aktuelle Informationen  auf  der Homepage 
des Instituts: www.institut-fuer-menschenrechte.de. 
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